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Umsatzsteuerpflicht von Gutscheinen 

 
Neben Bar- oder Giralgeld werden auch Gut-
scheine als Zahlungsmittel herangezogen. Bei 
der Umsatzsteuer stellt sich die Frage, ob eine 
Steuerpflicht bereits bei Ausgabe des Gut-
scheins oder erst bei dessen Einlösung eintritt. 

Einzweck- oder Mehrzweck-Gutschein 

Für die umsatzsteuerliche Behandlung ist insbeson-
dere relevant, ob die durch den Gutschein beschrie-
bene Lieferung oder sonstige Leistung beim Kauf 
des Gutscheins bereits eindeutig konkretisiert ist. 
Steht die Lieferung oder sonstige Leistung sowie 
der leistende Unternehmer bei Ausgabe des Gut-
scheins bereits fest, spricht man von einem Ein-
zweck-Gutschein. Durch die Konkretisierung ste-
hen im Ausgabezeitpunkt auch Bemessungsgrund-
lage und Umsatzsteuersatz bereits fest, der Verkauf 
des Gutscheins ist damit wie ein steuerpflichtiger 
Barumsatz zu behandeln. Ein Beispiel wäre der 
Gutschein eines Theaters für den Besuch einer 
Theatervorstellung. 

Bei Mehrzweck-Gutscheinen ist hingegen der 
umsatzsteuerliche Leistungsort oder die Bemes-
sungsgrundlage samt dazugehörigem Steuersatz 
bei Erwerb des Gutscheins unklar. Bei dieser Art 
von Gutscheinen ist ein (Weiter-)Verkauf nicht um-
satzsteuerbar. Es muss auch keine Erfassung als 
steuerpflichtiger Umsatz in der Registrierkasse er-
folgen. Vielmehr ist erst bei der Einlösung des 
Gutscheins (in diesem Zeitpunkt stehen die oben 
angeführten Kriterien fest) ein umsatzsteuerpflich-
tiger Barumsatz zu erfassen. Ein Beispiel hierfür 
wäre ein Wertgutschein einer Supermarktkette in 
Höhe von € 100. 

Von den beiden Kategorien zu trennen sind Rabatt-
gutscheine. Bei diesen wird ein gewisser Rabatt 
vereinbart, wodurch es bei Einlösung des Gut-
scheins, also in der Regel bei Lieferung oder Er-
bringung einer sonstigen Leistung, zu einer Preis-
minderung kommt. Diese führt zu einem geminder-
ten Entgelt und damit zu einer Reduktion der um-
satzsteuerlichen Bemessungsgrundlage. 

Kombination mit Lieferungen oder sonstigen 
Leistungen 

Fraglich ist die umsatzsteuerliche Behandlung eines 
Sachverhalts, bei dem eine unternehmerische Liefe-
rung oder sonstige Leistung mit der Ausgabe eines 
Gutscheins verknüpft wird. Der Verwaltungsge-
richtshof (VwGH) hatte einen Fall zu entscheiden, in 
dem ein Mobilfunkunternehmen seine Tarife mit 
der Ausgabe von Wertgutscheinen für den Kauf von 
elektronischer Hardware bei ausgewählten Ver-
tragshändlern kombiniert hat. Für den VwGH war 
neben obigen Ausführungen zu Einzweck- und 
Mehrzweck-Gutscheinen ebenso relevant, ob eine 
einheitliche Leistung durch das Mobilfunkunterneh-
men vorlag. 

Er verneinte dies und sprach von einer vertraglichen 
Verknüpfung zweier selbständiger Leistungen. Da 
im Zeitpunkt der Gutscheinausgabe noch nicht fest-
stehe, welche Händler welche Gegenstände an 
welche Abnehmer gegen welchen Wertgutschein 
liefern werden, unterliege das (anteilige) Entgelt für 
den Wertgutschein nicht der Umsatzsteuer. 

Fazit 
Wertgutscheine mit einer Funktion als Zahlungsmit-
tel sind im Ergebnis erst dann umsatzsteuerbar, 
wenn 

• der leistende Unternehmer, 

• der Leistungsort (Inland oder Ausland), 

• der Leistungsgegenstand (Lieferung oder 
sonstige Leistung) und 

• der Steuersatz 

im Sinne eines entgeltlichen Leistungsaustausches 
feststehen. Ist eines dieser Kriterien im Ausgabe-
zeitpunkt unklar, tritt erst im Zeitpunkt der  

tatsächlichen Einlösung des Gutscheins die Um-
satzsteuerpflicht ein. 
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Pendlerpauschale bei mehr Arbeitsstätten 

 
Das Bundesfinanzgericht stellt klar, dass einem 
Steuerpflichtigen im Kalendermonat höchstens 
ein Pendlerpauschale in vollem Ausmaß zusteht. 

Das Pendlerpauschale dient der Abgeltung von 
Fahrtkosten für die regelmäßige Fahrt zwischen 
dem Wohnort und der Arbeitsstätte und ist in ihrer 
Höhe abhängig von der zurückgelegten Entfernung. 
Das Bundesfinanzgericht (BFG) hatte in einer Ent-
scheidung zu beurteilen, wie sich die Höhe des 
Pendlerpauschales sowie des Pendlereuros bei 
mehreren Arbeitsstätten mit unterschiedlicher Ent-
fernung zum Wohnort des Steuerpflichtigen berech-
net. 

Benützung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
nicht möglich oder nicht zumutbar 

Die Steuerpflichtige war im gegenständlichen Fall 
sowohl an einer Bundesschule mit einer Entfernung 
zum Wohnort von 26 km, als auch an einer Päda-
gogischen Hochschule mit einer Entfernung zum 
Wohnort von 158 km tätig. Zur Pädagogischen 
Hochschule pendelte sie während des Veranla-
gungsjahres lediglich fünf Mal im Juli und Oktober 
und vier Mal im November. In Bezug auf beide Ar-
beitsstätten war die Benützung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln auf der überwiegenden Strecke 
nicht möglich oder nicht zumutbar.  

Die Steuerpflichtige begehrte die Berücksichtigung 
der tatsächlichen Fahrtkosten laut Fahrtenbuch 
(KM-Geld) aus der zweiten Tätigkeit als Werbungs- 
kosten. Das Finanzamt versagte zwar die Anerken-
nung dieser Fahrtkosten (KM-Geld) als Werbungs- 
kosten. Bei Vorlage des Falls an das BFG stellte 
das Finanzamt jedoch den Antrag, ein anteiliges 
Pendlerpauschale für die drei betroffenen Mona-
te und Fahrten zu gewähren.  

Entscheidung des BFG 

Das BFG führte zunächst aus, dass alle Ausgaben 
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
pauschal mit dem Verkehrsabsetzbetrag, dem 
Pendlerpauschale und dem Pendlereuro abgegolten 
seien und daher eine Berücksichtigung von Fahrt-

kosten in der tatsächlichen Höhe nach dem Geset-
zeswortlaut nicht erfolgen könne.  

Das Finanzamt hatte der Beschwerdeführerin für die 
Wegstrecke zu ihrer zweiten Arbeitsstätte zusätz-
lich ein anteiliges großes Pendlerpauschale für 
eine Entfernung von über 60 km gewährt. Eine Er-
höhung sei laut BFG grundsätzlich korrekt, aller-
dings habe das Finanzamt missachtet, dass einem 
Steuerpflichtigen gesetzlich pro Kalendermonat 
höchstens ein Pendlerpauschale in vollem Aus-
maß zustehe. 

In Höhe jenes Anteils, in dem das große Pendler-
pauschale für eine Entfernung von über 60 km ge-
währt werde, sei die Pendlerpauschale für die Tätig-
keit an der Bundesschule (großes Pendlerpauschale 
für eine Entfernung zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte von 20 – 40 km) zu reduzieren. Das 
Pendlerpauschale für die geringere Entfernung sei 
nämlich insoweit durch das anteilig gewährte höhere 
Pendlerpauschale konsumiert bzw. bereits abgegol-
ten. Eine doppelte Gewährung dürfe nach dem 
Gesetzeswortlaut nicht erfolgen. Werde das gro-
ße Pendlerpauschale für die höhere Entfernung wie 
im gegenständlichen Fall im Ausmaß eines Drittels 
gewährt, sei das Pendlerpauschale für die geringere 
Entfernung auf zwei Drittel zu reduzieren. Die Be-
rechnung des Pendlereuros erfolge analog. 

Fazit 
Das Urteil des BFG stellt klar, dass einem Steuer-
pflichtigen gesetzlich im Kalendermonat höchstens 
ein Pendlerpauschale in vollem Ausmaß zusteht. 
Sowohl bei Vorliegen mehrerer aliquoter Pendler-
pauschalen als auch beim Anfallen eines vollen und 
eines aliquoten Pendlerpauschales ist der zu ge-
währende Betrag begrenzt. Zusätzliche Wegstre-
cken im Zusammenhang mit dem aliquoten Pend-
lerpauschale sind nur dann zu berücksichtigen, 
wenn diese noch nicht mit dem vollen Pendlerpau-
schale aus dem anderen Dienstverhältnis abgegol-
ten sind. Gedeckelt ist der Betrag jedenfalls mit 
dem vollem Pendlerpauschale für die gesamte 
(fiktive) Wegstrecke aus beiden Dienstverhält-
nissen. 
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Änderung der Sachbezugswerteverordnung für E-Autos 
 

 
Durch die aktuelle Änderung der Sachbezugs- 
werteverordnung wird die Erstattung der Kosten 
für das Aufladen von betrieblichen Elektrofahr-
zeugen beim Arbeitnehmer rückwirkend ange-
passt. Zusätzlich wird der geldwerte Vorteil im 
Zusammenhang mit dem Leasing von Ladeein-
richtungen geregelt. 

Sachbezüge sind Vorteile aus einem Dienstverhält-
nis, die nicht in Geld bestehen. Sachbezüge sind 
Teil des Arbeitsentgeltes und demnach lohnsteuer-
pflichtig. Diese werden dem Arbeitnehmer vom Ar-
beitgeber unentgeltlich oder verbilligt gewährt. Bei-
spiele sind etwa ein Dienstwagen zur privaten Nut-
zung, eine Dienstwohnung oder Mitarbeiterrabatte. 
Da Sachbezüge Teil des Arbeitsentgelts sind, wer-
den sie über das Lohnkonto abgerechnet und müs-
sen für diesen Zweck bewertet werden. Dies ge-
schieht durch den amtlichen Sachbezugswert aus 
der Sachbezugswerteverordnung oder einem orts-
üblichen Mittelpreis des Verbraucherortes. 

Registrieren mittels QR-Code oder RFID-Chip 

E-Autos nehmen eine gewisse Sonderstellung bei 
Sachbezügen ein. Wird dem Arbeitnehmer ein be-
triebliches E-Auto unentgeltlich zur Verfügung ge-
stellt, führt dies nicht zu einem steuerpflichtigen 
geldwerten Vorteil aus dem Dienstverhältnis. Wenn 
nun der Arbeitnehmer das E-Auto zu Hause auflädt 
und die Stromkosten dem Arbeitgeber in Rechnung 
stellt, ist fraglich, ob für diese Verrechnung lohn-
steuerpflichtiger Arbeitslohn zu erfassen ist. Bisher 
war dies nur möglich, wenn die Ladestation eine 
Zuordnung des kwH-Verbrauchs zum Dienstauto 

ermöglichte und die Abrechnung nach einem pau-
schalen kwH-Satz von 22,247 Cent/kWh für 2023 
erfolgte. Dies wurde nun geändert. 

Es wird nicht mehr auf die Zuordnung der Lade-
menge durch die Ladeeinrichtung selbst abgestellt, 
sondern es ist ausreichend, wenn die nachweis-
liche Zuordnung der Lademenge zum arbeitge-
bereigenen Kraftfahrzeug sichergestellt wird. 
Dies kann durch die Aufzeichnung von Ladeort und 
Lademenge durch das E-Auto selbst oder durch 
eigene Apps erfolgen. Auch das Registrieren mittels 
QR-Code oder RFID-Chip mittels automatischer 
Authentifizierung des Fahrzeugs am Ladepunkt 
durch „Plug & Charge“ ist möglich, solange der La-
devorgang eindeutig einem Fahrzeug zugeordnet 
werden kann. 

Übergangsregelung bis 31.12.2025 

Alternativ wurde eine bis zum 31.12.2025 laufende 
Übergangsregelung eingeführt. Demnach können 
bis zu € 30 pro Monat pauschal steuerfrei ersetzt 
werden, wenn beim Aufladen durch den Arbeitneh-
mer an einer nicht öffentlichen Ladestation die 
nachweisliche Zuordnung der Lademenge zum E-
Auto nicht sichergestellt werden kann. 

Schon bisher war bei Anschaffung einer Ladestation 
durch den Arbeitgeber für den Arbeitnehmer nur der 
€ 2.000 übersteigende Betrag ein geldwerter Vorteil. 
Nun wurde diese Regelung auf das Leasing von 
Ladestationen ausgeweitet. Demnach ist nur der 
Teil der Leasingrate als Sachbezug anzusetzen, der 
sich aus dem Verhältnis des € 2.000 übersteigen-
den Wertes zu den Anschaffungskosten ergibt. 

 
 

Handwerkerbonus ab 15. Juli 2024 beantragbar 
 
Die Bundesregierung hat im Februar 2024 ein 
Konjunkturpaket für Wohnraum und Bauoffensi-
ve beschlossen. Ein Teil des Bau- und Wohnpa-
kets betrifft die befristete Förderung von Hand-
werkerleistungen. 

Wie in den Jahren 2014-2017 werden Arbeitsleis-
tungen für Maßnahmen in Zusammenhang mit der 
Renovierung, Erhaltung, Modernisierung, Schaf-
fung und Erweiterung von im Inland privat ge-
nutztem Wohn- und Lebensbereich gefördert. Die 
Arbeitsleistungen müssen im Zeitraum 1.3.2024 bis 
31.12.2025 anfallen bzw. angefallen sein. Der 
Rechtstitel der Nutzung (z.B. Eigentumswohnung, 

Mietwohnung) ist unbeachtlich. Die Maßnahme 
richtet sich ausschließlich an natürliche Perso-
nen. 

Zudem muss der Antragsteller die Wohneinheit, an 
der die Leistung durchgeführt wird, für private Zwe-
cke nutzen und es muss dort sein Haupt- oder Ne-
benwohnsitz gemeldet sein. Ein Vermieter eines 
Wohnobjekts ist daher nicht förderungsberechtigt. 
Der Leistungserbringer muss ein Unternehmer mit 
Sitz oder Niederlassung in Österreich sein. 
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Förderungshöhe 

Gefördert werden nur die Kosten für die reine Ar-
beitsleistung der Handwerksfachbetriebe. Nicht 
gefördert werden hingegen Fahrtkosten,  

Materialkosten, Kosten für Waren sowie Kosten der 
Entsorgung. Die gesamten Netto-Kosten (ohne Um-
satzsteuer!) für die Arbeitsleistung werden mit 20% 
pro Jahr unterstützt. Die maximale Förderhöhe be-
trägt im Kalenderjahr 2024 € 2.000 pro Förder-
werber sowie Wohneinheit. Für im Kalenderjahr 
2025 durchgeführte Arbeiten beträgt die maximale 
Förderhöhe € 1.500. 

Für die geförderten Arbeitsleistungen dürfen keine 
weiteren Unterstützungen in Form von Zuschüssen, 
Steuerbegünstigungen (z.B. Umsatzsteuerbefreiung 
von PV-Anlagen) oder sonstigen Förderungen in 
Anspruch genommen werden. Bei Rechnungsbeträ-
gen über € 10.000 (2025: € 7.500) kann eine weite-
re öffentliche Förderung für den übersteigenden 
Betrag beantragt werden.  

Antrag auf Förderung 

Der Antrag auf Förderung kann ab 15.7.2024 auf 
der Webseite www.handwerkerbonus.gv.at gestellt 

werden. Für Arbeitsleitungen im Jahr 2024 kann der 
Antrag bis längsten 28.2.2025 eingebracht werden. 
Für Leistungen im Jahr 2025 sind Anträge ab 
1.3.2024 bis längstens 28.2.2026 möglich. Sollte der 
Antrag ohne ID Austria durchgeführt werden, ist 
eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises (mit 
Unterschrift) erforderlich. Zudem wird für den Antrag 
eine Schlussrechnung (Teilrechnung bei jahres-
übergreifenden Arbeiten) sowie ein Nachweis über 
eine erfolgte Zahlung (z.B. Kontoauszug) benötigt. 

Der Name des Fördernehmers muss mit dem Na-
men auf der Rechnung jedenfalls übereinstimmen. 
Die Zahlungsbestätigung muss hingegen nicht auf 
den Förderwerber lauten. Die Arbeitsleistung ist auf 
der Schlussrechnung gesondert anzuführen. Pau-
schalrechnungen sind nur dann zulässig, soweit 
die Pauschale ausschließlich Arbeitsleistungen um-
fasst.  

Jeder Antragsteller kann nur einen Förderantrag pro 
Kalenderjahr stellen. Für eine Wohneinheit können 
jedoch mehrere Ansuchen gestellt werden, soweit 
diese von unterschiedlichen Wohnungsbenutzern 
gestellt werden. Der maximale Förderbetrag beträgt 
aber auch in solchen Fällen € 2.000 (2025: € 1.500) 
pro Wohneinheit und Kalenderjahr. 

 
 

Erleichterungen für Familienunternehmen bei Betriebsübergaben 
 
Durch das kürzlich beschlossene Grace-Period-
Gesetz wurden Erleichterungen für Betriebs-
übergaben geschaffen. Neben gewerbe- und 
arbeitsrechtlichen Änderungen besteht die Mög-
lichkeit, während des Übergabeprozesses durch 
die Abgabenbehörde begleitet zu werden. 

Eine Unternehmensübertragung kann aus steuerli-
cher Sicht unterschiedlich gestaltet sein. Je nach- 
dem, wie der Betrieb übergeben wird, kann ein ent-
geltlicher oder ein unentgeltlicher Übergang 
vorliegen. Auch die Wahl der Übergabeart hat Aus-
wirkungen auf die steuerliche Behandlung. Durch 
das Grace-Period-Gesetz werden Hürden abgebaut 
und den Beteiligten mehr Rechtssicherheit geboten. 

Begleitung einer Unternehmensübertragung 

Die Begleitung einer Unternehmensübertragung ist 
auf Antrag möglich, wenn eine natürliche Person 
einen (Teil-) Betrieb oder einen Mitunternehmer-
anteil an einen Angehörigen übertragen möchte. 
Das Gesetz bringt demnach Erleichterungen für 
Familienunternehmen und entspricht damit dem 
Umstand, dass rund zwei Drittel aller Unterneh-
mensübertragungen im Familienverband gesche-
hen. Der Antrag kann ausschließlich von natürlichen 
Personen, die Unternehmer Im Sinne des Unter-

nehmensgesetzbuches sind, gestellt werden, wenn 
sie Einzelunternehmer oder an Personen- oder Ka-
pitalgesellschafen in einem größeren Ausmaß betei-
ligt oder zur Geschäftsführung berufen sind. 

Der Antragsteller hat dabei zu erklären, dass eine 
Übertragung des Unternehmens innerhalb von zwei 
Jahren ab Antragstellung an einen oder mehrere 
Personen aus seinem Angehörigenkreis erfolgen 
soll. Im Fall einer in den letzten fünf Jahren vor An-
tragstellung verhängten Strafe wegen eines Finanz-
vergehens führt dies zu einem Ausschluss von der 
begleitenden Kontrolle. 

Formell ist zu beachten, dass für sämtliche beteilig-
ten Parteien das Finanzamt Österreich zuständig 
sein muss. Die Antragstellung erfolgt ausschließlich 
elektronisch über FinanzOnline. 

Außenprüfung durch das Finanzamt 

Das Finanzamt Österreich prüft das Vorliegen aller 
Voraussetzungen und hat bei einem positiven Er-
gebnis eine Außenprüfung durchzuführen. Die Au-
ßenprüfung erfasst die letzten drei Veranla-
gungsjahre vor Antragstellung. Während dieser 
Zeit unterliegen der Antragsteller, der Erwerber und 
die Organe einer allenfalls betroffenen Personen- 

http://www.handwerkerbonus.gv.at/
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oder Kapitalgesellschaft einer erweiterten Offenle-
gungspflicht. Auf der anderen Seite ist das Finanz-
amt verpflichtet, während des Unternehmensüber-
ganges den Betroffenen Auskunft über bereits ver-
wirklichte oder noch nicht verwirklichte Sachverhalte 
zu erteilen. Die Parteien erhalten daher mit der be-
gleitenden Übergabe Planungs- und Rechtssicher-
heit. 

Bei der Gewerbeanmeldung wird die Verpflichtung 
des Gewerbeanmeldenden, einen Firmenbuchaus-
zug vorzulegen, mit der gewerbebehördlichen elekt-
ronischen Validierung des Firmenbuchstandes 
durch die Gewerbebehörde selbst ersetzt. Eine 

weitere Erleichterung für Betriebsübergaben findet 
sich im Arbeitnehmerschutzgesetz. Die Verpflich-
tung der Mitteilung der Sicherheitsvertrauensperson 
hat nicht mehr unmittelbar zu erfolgen, sondern 
kann innerhalb eines zweijährigen Zeitraums vorge-
nommen werden. 

Hinweis 
Unternehmensübertragungen sind hochkomplexe 
Vorgänge. Wir empfehlen Ihnen die frühzeitige Pla-
nung und umfassende Beratung, da neben zivil-
rechtlichen Problemen auch steuerrechtliche Frage-
stellungen zu lösen sind. 

 
 

Hauptwohnsitzbefreiung nach 3 Jahren? 
 
Ein neues Grundstück sollte bereits vor Verkauf 
des alten Grundstücks erworben und mit den 
Bauarbeiten zeitnah begonnen werden, um unter 
die Hauptwohnsitzbefreiung zu fallen. 

Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen 
unterliegen im Regelfall der Immobilienertragsteuer 
mit dem besonderen Steuersatz in der Höhe von 
30%. Unter bestimmten Umständen, wie beispiels-
weise im Rahmen der Veräußerung und damit ein-
hergehenden Aufgabe des Hauptwohnsitzes, sind 
diese Einkünfte jedoch von der Steuerpflicht ausge-
nommen. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hatte 
nun die Rechtzeitigkeit einer solchen Aufgabe des 
Hauptwohnsitzes zu beurteilen. 

Dreieinhalbjähriges Nutzungsrecht behalten 

Der Steuerpflichtige veräußerte mehrere zum Teil 
landwirtschaftlich genutzte Liegenschaften, wobei er 
auf einem der Grundstücke seit mehreren Jahrzehn-
ten seinen Hauptwohnsitz hatte. Er gab den 
Hauptwohnsitz jedoch nicht unverzüglich nach 
der Veräußerung auf, sondern behielt sich ein 
dreieinhalbjähriges Nutzungsrecht. Innerhalb 
dieser Zeit kaufte er ein neues Grundstück, auf dem 
er schlussendlich ein Haus errichtete und einen 
neuen Hauptwohnsitz begründete. Für die Einkünfte 
aus der Veräußerung machte er anteilig die Haupt-
wohnsitzbefreiung geltend. Das Finanzamt versagte 
die Anwendung der Hauptwohnsitzbefreiung, da die 
Aufgabe nicht rechtzeitig erfolgt sei.  

Nach einer Beschwerde an das Bundesfinanzgericht 
(BFG) wurde dem Steuerpflichtigen teilweise Recht 
gegeben. Der Steuerpflichtige habe bereits drei 
Monate nach dem Verkauf der alten Liegen-
schaft eine neue erworben. Da die Grundstücke 
außerdem hinsichtlich Größe und geplanter Bebau-
ung ungewöhnlich wären, sei eine längere Dauer 
zur Suche eines passenden Grundstücks für ein 

Eigenheim und den landwirtschaftlichen Betrieb zu 
gewähren. Gegen die Entscheidung des BFG wurde 
Amtsrevision erhoben, welcher der VwGH stattgab. 

Entscheidung des VwGH 

Der VwGH stellt zunächst fest, dass dem Veräuße-
rer für die Anwendbarkeit der Hauptwohnsitzbefrei-
ung eine angemessene Frist bei der Aufgabe des 
Hauptwohnsitzes einzuräumen sei. Je nach den 
Umständen des Einzelfalls könne diese auch über 
ein Jahr betragen. Diese könne jedoch nur dann 
gewährt werden, wenn der Steuerpflichtige sich um 
eine rasche Aufgabe des alten bzw. Begründung 
des neuen Hauptwohnsitzes bemühe und durch 
Umstände außerhalb seiner Einflusssphäre daran 
gehindert werde.  

Im gegenständlichen Fall sah der VwGH diese Vo-
raussetzungen nicht als gegeben an. Die Einräu-
mung eines dreieinhalbjährigen Nutzungsrechts 
noch vor der Veräußerung lege die Absicht nahe, 
den Hauptwohnsitz für einen längeren Zeitraum 
nicht aufzugeben. Die neue Liegenschaft sei erst 
einige Monate nach Abschluss des Kaufvertrages 
erworben worden, die Bauanzeige sei erst nach 
Ablauf eines vollen Jahres erfolgt. Das BFG habe 
nicht ausreichend begründet, warum die Lage und 
Größe des Grundstücks besondere Umstände be-
gründen würden und damit eine entsprechend lange 
Frist zu rechtfertigen wäre. Im Ergebnis sei die 
Hauptwohnsitzbefreiung unanwendbar und das 
Erkenntnis des BFG aufzuheben. 

Fazit 
Dem Gesetzeswortlaut ist zunächst nicht zu ent-
nehmen, wann genau die Aufgabe des Hauptwohn-
sitzes erfolgen muss, um die Anwendbarkeit der 
Steuerbefreiung nicht zu gefährden. Die Rechtspre-
chung des VwGH macht jedoch deutlich, dass keine 
absolute Frist gilt, sondern diese von den  
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Umständen des Einzelfalls abhängig ist. Zeigt 
sich, wie durch die Einräumung eines länger- fristi-
gen Nutzungsrechts, dass bereits im Vorhinein kei-
ne zeitnahe Aufgabe des alten Hauptwohnsitzes 
geplant war, wird die Befreiung zu versagen sein. 

In der Praxis wird es empfehlenswert sein, das neue 
Grundstück bei entsprechenden finanziellen Mög-
lichkeiten bereits vor Verkauf des alten Grundstücks 
zu erwerben und mit den Bauarbeiten zeitnah zu 
beginnen, um unter die Hauptwohnsitzbefreiung zu 
fallen. 

 
 

Umsatzsteuer bei Untervermietung 
 
Die Kammer der Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer hat eine Anfrage an das Finanzministeri-
um gestellt, die den Zusammenhang zwischen 
dem Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung und 
einem Untermietverhältnis betrifft. 

Laut dem Umsatzsteuergesetz ist die Vermietung 
und Verpachtung von Grundstücken umsatzsteuer-
befreit. Von dieser Befreiung sind unter anderem die 
Vermietung (Nutzungsüberlassung) von Grundstü-
cken für Wohnzwecke sowie die kurzfristige Vermie-
tung von Grundstücken während eines ununterbro-
chenen Zeitraumes von nicht mehr als 14 Tagen 
ausgenommen. Auf die Steuerbefreiung kann ver-
zichtet werden (Optionsmöglichkeit), sofern der 
Leistungsempfänger das Grundstück oder einen 
baulich abgeschlossenen, selbständigen Teil des 
Grundstücks nahezu ausschließlich für Umsätze 
verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht ausschlie-
ßen, wobei der Unternehmer diese Voraussetzung 
nachzuweisen hat. 

Diese Regelung ist auf Miet- und Pachtverhältnisse 
anzuwenden, die nach dem 31.8.2012 beginnen. 
Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprü-
fer hat eine Anfrage mit einem beispielhaften Fall an 
das Bundesministerium für Finanzen gestellt, wel-
che den Zusammenhang zwischen besagter Opti-
onsmöglichkeit und einem Untermietverhältnis be-
trifft. 

Sachverhalt 

Eigentümer E hat vor 2012 mehrere Wohnungen an 
Mieter M vermietet, welche dieser (ebenfalls bereits 
vor 2012) an den Untermieter UM weitervermietet. 
UM ist unecht umsatzsteuerbefreit, für das Unter-
mietverhältnis hat M die Optionsmöglichkeit zur 
Steuerpflicht ausgeübt. Nach 2012 wird die Liegen-
schaft von E an den Käufer K übertragen. 

Fraglich war nun, ob die Übertragung der Liegen-
schaft nur zu einem „umsatzsteuerlich“ neuen 
Mietverhältnis zwischen K und M führt oder ob 
sie auch Auswirkungen auf das Untermietver-
hältnis hat. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob für die Beur-
teilung, ob die Wohnungen nahezu ausschließlich 
für Umsätze verwendet werden, die den Vorsteuer-
abzug nicht ausschließen, auf das Verhältnis zwi-
schen M und UM abzustellen ist oder durch dieses 
„hindurchgeschaut“ werden muss und somit die 
Tätigkeiten von UM zu beurteilen sind. 

Beantwortung durch das Finanzministerium 

Ein Wechsel auf Mieter- oder Vermieterseite be-
gründet laut Finanzministerium (BMF) umsatzsteu-
erlich ein neues Miet- bzw. Pachtverhältnis und 
damit ein neues Mietverhältnis zwischen K und M. 
Grundsätzlich schlagen die tatsächlichen Nutzungs-
verhältnisse des (letzten) Untermieters auf sämtli-
che anderen Mietverhältnisse durch. Erzielt der 
Letztmieter somit Umsätze, die den Vorsteuerabzug 
ausschließen, besteht die durch das Gesetz einge-
räumte Optionsmöglichkeit zur Umsatzsteuerpflicht 
im Regelfall nicht. 

Handelt es sich bei der Untervermietung jedoch (wie 
gegenständlich) um einen „Altfall“ (Begründung des 
Mietverhältnisses vor 2012), erfolgt eine Beurteilung 
nach ursprünglicher Rechtslage und es bleibt die 
Optionsmöglichkeit zur Steuerpflicht erhalten, 
solange keine der Parteien der Untervermietung 
wechselt. Auch K kann somit die Option in Anspruch 
nehmen, da M (anders als UM) nur steuerpflichtige 
Umsätze einnimmt. 

Zu beachten ist laut BMF jedoch die unterschiedli-
che Beurteilung beim Wechsel des Haupt- oder 
Untermieters. Da das neue Verhältnis erst nach 
2012 begründet worden wäre, kann der Hauptmieter 
nur dann weiterhin zur Steuerpflicht optieren, wenn 
der Untermieter bzw. Letztmieter die gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllt. Ist der Hauptmieter in der 
Folge nicht mehr fast ausschließlich zum Vorsteuer-
abzug berechtigt, schließt dies auch die Options-
möglichkeit des nunmehrigen Eigentümers aus. 
Selbige Ausführungen gelten nicht nur bei einem 
Wechsel, sondern auch bei einer gänzlich neuen 
Begründung eines Untermietverhältnisses. 
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